Teil III Anlage 2-1


Vorgehen bei einer Vorstandswahl/Neuwahl

1. Es muss über die Einladung ersichtlich sein, dass ein Tagesordnungspunkt „Wahl des Vorstandes“ lautet.

2. Führen einer Anwesenheitsliste (eigenhändige Unterschrift)
3. Protokoll der Versammlung; Mindestangaben:

· Ort, Datum und Zeitpunkt der Mitgliederversammlung

· Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers

· Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder
· Feststellung der

· ordnungsgemäßen Einberufung der Versammlung
· Beschlussfähigkeit der Versammlung
· Tagesordnung
· Angabe der gestellten Anträge

· Art der Abstimmung (z.B. geheim mit Stimmzettel, offen durch Handzeichen)

· Ergebnis der Abstimmung (für jeden Kandidaten nur Angabe der Stimmen dafür und der Stimmen dagegen; eine Umschreibung, z.B. mit großer Mehrheit, ist nicht zulässig)

· Unterschriften (Protokollführer, Versammlungsleiter, Vorsitzender)

4. Die unterschriftsberechtigten Vorstandsmitglieder (Vertreter des Vereins im Rechtsverkehr) legen nachfolgende Unterlagen einem zugelassenen Notar zur Beglaubigung vor:

· Einladung zur Versammlung

· Protokoll der Versammlung

· Anwesenheitsliste

· Vorstandsliste und Abstimmungsergebnis
· Festlegung der den Verein im Rechtsverkehr vertretenden Vorstandsmitglieder entsprechend § 26 BGB (Name, Vorname, Funktion, geboren am, wohnhaft)

5. Nach notarieller Beglaubigung Abgabe der unter 4. genannten Unterlagen beim Amtsgericht

